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Satzung zur Änderung der Satzung 
über die Zulassung zur Berufsfachschule 
für Kinderpflege der Landeshauptstadt München

vom 19. August 2020

Die Landeshauptstadt München erlässt aufgrund von Art. 23 
und 24 Abs. 1 Nr. 1 der Gemeindeordnung für den Freistaat 
Bayern (GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
22.08.1998 (GVBl. S. 796, BayRS 2020-1-1-I), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 23.12.2019 (GVBl. S. 737), in Verbindung 
mit Art. 44 Abs. 4 Satz 2 des Bayerischen Gesetzes über das 
Erziehungs- und Unterrichtswesen (BayEUG) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 31.05.2000 (GVBl. S. 414, 632, 
BayRS 2230–1–1–K), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
23.12.2019 (GVBl. S. 737), folgende Satzung:

§ 1

Die Satzung über die Zulassung zur Berufsfachschule für Kin-
derpflege der Landeshauptstadt München vom 02.06.2011 
(MüABl. S. 162), zuletzt geändert durch Satzung vom 25.10.2016 
(MüABl. S. 433), wird wie folgt geändert:

1. § 1 wird wie folgt geändert:

Absatz 2 erhält folgende Fassung:

„(2) Es gilt die Schulordnung für die Berufsfachschulen für 
Ernährung und Versorgung, Kinderpflege, Sozialpflege,  
Hotel- und Tourismusmanagement und Informatik in Bayern 
(Berufsfachschulordnung – BFSO) vom 11.03.2015 (GVBl.  
S. 30), zuletzt geändert durch § 2 der Verordnung vom 
12.02.2020 (GVBl. S. 126).“

2. § 2 wird wie folgt geändert:

§ 2 erhält folgende Fassung:

„Die Aufnahme setzt voraus, dass die Bewerberin/der  
Bewerber zum Zeitpunkt des Anmeldetermins die jeweils  
geltenden Aufnahmevoraussetzungen entsprechend der 
BFSO erfüllt.“

3. § 3 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird aufgehoben.

b)  Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 1 und wie folgt geän-
dert:

Die Wörter „Abs. 3“ werden durch die Wörter „Abs. 2“  
ersetzt.

c) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 2.

d)  Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 3 und wie folgt geän-
dert:

In Satz 1 werden nach den Wörtern „dass eine der“ das 
Wort „ersten“ eingefügt und die Wörter „nach Abs. 1“  
gestrichen.
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4. § 4 wird wie folgt geändert:

Absatz 2 a) bb) enthält folgende Fassung:

„Anstelle der Deutschnote tritt – unbeschadet möglicher 
Auswirkungen auf die Eignung gemäß § 26 Absatz 1 Satz 3 
BFSO – das Ergebnis eines Deutschtests, den die Berufs-
fachschule für Kinderpflege im Zeitpunkt der Anmeldung  
verpflichtend durchführt für Bewerberinnen und Bewerber,
1.  die keine Note im Fach Deutsch einer deutschen Regel-

schule vorweisen können
2.  welche im Zeugnis des erfolgreichen Hauptschulabschlus-

ses die Note 4 im Fach Deutsch erhalten haben
3.  welche entsprechend dem vorgelegten Abschlusszeugnis 

das Fach Deutsch als Zweitsprache hatten.“

5. § 6 wird wie folgt geändert:

§ 6 erhält folgende Fassung:

„Der Anmeldetermin wird von der Schule gemäß § 25 Absatz 
1 Satz 1 BFSO bekannt gegeben. Bei der Anmeldung sind 
neben den allgemeinen die nach § 3 erforderlichen Nachwei-
se vorzulegen.“

§ 2

Die Satzung tritt mit Wirkung vom 14.02.2020 in Kraft.

Der Stadtrat hat die Satzung am 22.07.2020 beschlossen.

Das Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und Kultus 
hat die Satzung mit Schreiben vom 13.08.2020,  
Az.: VI.8-BO9210.0.M62.1963-3/2/12, genehmigt.

München, 19. August 2020 Dieter Reiter
  Oberbürgermeister

Satzung zur Änderung der Satzung 
der Landeshauptstadt München über 
die Gebühren für den Besuch der 
städtischen Kinderkrippen, Häuser für Kinder, 
Kindergärten, Horte und Tagesheime 
(Kindertageseinrichtungsgebührensatzung)  

vom 20. August 2020

Die Landeshauptstadt München erlässt aufgrund von Art. 1, 2 
Abs. 1 und Art. 8 Abs. 1 Satz 1 des Kommunalabgabengeset-
zes (KAG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 04.04.1993 
(GVBl. S. 264, BayRS 2024-1-I), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 09.06.2020 (GVBl. S. 286), folgende Satzung:

§ 1

Die Satzung der Landeshauptstadt München über die Gebüh-
ren für den Besuch der städtischen Kinderkrippen, Häuser für 
Kinder, Kindergärten, Horte und Tagesheime (Kindertagesein-
richtungsgebührensatzung) vom 12. Juli 2019 (MüABl. S. 298), 
wird wie folgt geändert:

1.  In § 5 Absatz 2 Satz 1 werden die Wörter „das Verpflegungs-
geld auf Antrag auf 1,00 Euro je Verpflegungstag und“  
ersetzt durch die Wörter „auf Antrag“.

2. Dem § 11 Absatz 1 wird folgender Satz angefügt:

„Die verbleibende Besuchsgebühr für den betreffenden Monat, 
die sich aufgrund der Minderung nach diesem Absatz ergibt, 
wird zu Gunsten der Gebührenschuldner auf den nächstnied-
rigen vollen Euro-Betrag abgerundet.“

3. § 13 wird wie folgt geändert: 

In § 13 Satz 1 wird das Datum „31.08.2020“ durch 
„31.08.2021“ ersetzt.
In § 13 Satz 2 wird das Datum „31.08.2020“ durch 
„31.08.2021“ ersetzt.

§ 2 

Die Satzung tritt am 1. September 2020 in Kraft.

Der Stadtrat hat die Satzung am 19.08.2020 beschlossen.

München, 20. August 2020 Dieter Reiter
  Oberbürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gem. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Falkenstr. 21
Gemarkung/Flurnr./Stadtbezirk:Fl.Nr. 13986/0,  
Gemarkung Sektion VII, Bezirk 05
Neubau eines Wohnhauses mit Laden und Tiefgarage 

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 13.08.2020, Az. 602-1.201-2020-7134-21, wurde 
die Baugenehmigung für das oben genannte Vorhaben unter 
Auflagen/Nebenstimmungen/Abweichungen und Befreiungen 
erteilt.

Den Nachbarn FlNrn. 13809/7, 13923, 13925, 13982/3, 13985, 
13987 und 13989, die dem Vorhaben nicht zugestimmt haben, 
ist gemäß Art. 66 Abs. 1 BayBO eine Ausfertigung des Bau-
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Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gem. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Prinzregentenstr. 159 
Gemarkung Berg am Laim, Flurnr. 523/0, Stadtbezirk 13
Teilbaugenehmigung Sicherung Baugrube – Neubau  
eines Büro- und Gewerbegebäudes mit Tiefgarage

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 13.08.2020, Az. 602-1.1-2020-5979-31, wurde 
für das oben genannte Vorhaben die Teilbaugenehmigung ge-
mäß Art. 70 Bayerische Bauordnung (BayBO) erteilt.

Den Nachbarn, die dem Vorhaben nicht zugestimmt haben,  
ist gemäß Art. 66 Abs. 1 BayBO eine Ausfertigung des Bau-
genehmigungsbescheides zuzustellen. Nachdem sich die  
vorgenannten Grundstücke im Eigentum von mehr als 20 Mit-
eigentümern befinden, wird die erforderliche Zustellung durch 
öffentliche Bekanntmachung ersetzt. Die Zustellung gilt mit 
dem Tag der Bekanntmachung im Amtsblatt der Landeshaupt-
stadt München als bewirkt (Art. 66 Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungs-
verfahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV – Lokal-
baukommission, Blumenstraße 19, Zimmer 307, einsehen. 
Vereinbaren Sie dazu bitte einen Termin unter der E-Mail-
adresse plan.ha4-lbk-team31@muenchen.de bzw. Telefon-
nummer 2 33-2 44 48.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage bei dem Bayerischen Verwaltungs-
gericht in München, Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 
80005 München, Hausanschrift: Bayerstr. 30, 80335 Mün-
chen, schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten 
der Geschäftsstelle dieses Gerichts erhoben werden. Die  
Klage muss den Kläger, die Beklagte (Landeshauptstadt Mün-
chen) und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen 
und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begrün-
dung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angege-
ben, der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder in Ab-
schrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen 
sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt wer-
den.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:

 – Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausfüh-
rung der Verwaltungsgerichtsordnung vom 22. Juni 2007 
(GVBl Nr. 13/2007 vom 29.06.2007) wurde das Wider-
spruchsverfahren im Bereich des Baurechts abgeschafft. 
Es besteht keine Möglichkeit, gegen diesen Bescheid  
Widerspruch einzulegen.

 – Die Klageerhebung durch einfache E-Mail ist unzulässig. 
Seit 01.05.2016 kann die Klage beim Bayerischen Verwal-
tungsgericht München elektronisch eingereicht werden.  
Die technischen und formalen Voraussetzungen zum elek-
tronischen Rechtsverkehr sind im Internet zu finden unter 
www.vgh.bayern.de.

 – Eine Anfechtungsklage eines Dritten (Nachbarn) gegen  
diese Baugenehmigung hat keine aufschiebende Wirkung 
(§ 212 a Abs. 1 BauGB). 
Es besteht jedoch die Möglichkeit beim Bayerischen Ver-
waltungsgericht München (Anschrift s.o.) die Anordnung 
der aufschiebenden Wirkung zu beantragen (§ 80 Abs. 5 
Satz 1 VwGO). Der Antrag muss den Antragsteller, die  
Antragsgegnerin (in Ihrem Fall die Landeshauptstadt Mün-
chen) und den Gegenstand des Antrages bezeichnen. Die 
zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel 

genehmigungsbescheides zuzustellen. Nachdem sich die  
vorgenannten Grundstücke im Eigentum von mehr als 20 Mit-
eigentümern befinden, wird die erforderliche Zustellung durch 
öffentliche Bekanntmachung ersetzt. Die Zustellung gilt mit 
dem Tag der Bekanntmachung im Amtsblatt der Landeshaupt-
stadt München als bewirkt (Art. 66 Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungs-
verfahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV – Lokal-
baukommission, Blumenstraße 19, Zimmer 136, einsehen. 
Vereinbaren Sie dazu bitte einen Termin unter der E-Mail-
adresse klaus.bichlmayer@muenchen.de bzw. Telefonnummer 
2 33-2 15 46.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage bei dem Bayerischen Verwaltungs-
gericht in München, Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 
80005 München, Hausanschrift: Bayerstr. 30, 80335 Mün-
chen, schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten 
der Geschäftsstelle dieses Gerichts erhoben werden. Die  
Klage muss den Kläger, die Beklagte (Landeshauptstadt Mün-
chen) und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen 
und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begrün-
dung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angege-
ben, der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder in Ab-
schrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen 
sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:

 – Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausfüh-
rung der Verwaltungsgerichtsordnung vom 22. Juni 2007 
(GVBl Nr. 13/2007 vom 29.06.2007) wurde das Wider-
spruchsverfahren im Bereich des Baurechts abgeschafft. 
Es besteht keine Möglichkeit, gegen diesen Bescheid  
Widerspruch einzulegen.

 – Die Klageerhebung durch einfache E-Mail ist unzulässig. 
Seit 01.05.2016 kann die Klage beim Bayerischen Verwal-
tungsgericht München elektronisch eingereicht werden.  
Die technischen und formalen Voraussetzungen zum elek-
tronischen Rechtsverkehr sind im Internet zu finden unter 
www.vgh.bayern.de.

 – Eine Anfechtungsklage eines Dritten (Nachbarn) gegen  
diese Baugenehmigung hat keine aufschiebende Wirkung 
(§ 212 a Abs. 1 BauGB). 
Es besteht jedoch die Möglichkeit beim Bayerischen Ver-
waltungsgericht München (Anschrift s.o.) die Anordnung 
der aufschiebenden Wirkung zu beantragen (§ 80 Abs. 5 
Satz 1 VwGO). Der Antrag muss den Antragsteller, die An-
tragsgegnerin (in Ihrem Fall die Landeshauptstadt Mün-
chen) und den Gegenstand des Antrages bezeichnen. Die 
zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel 
sollen angegeben werden. Gegebenenfalls soll die ange-
fochtene Verfügung in Urschrift oder in Abschrift beigefügt 
werden. Der Antragsschrift sollen Abschriften für die übri-
gen Beteiligten beigefügt werden. 
Ebenso ist ein entsprechender Antrag bei der Landeshaupt-
stadt München (Anschrift s.o.) möglich (§ 80 Abs. 4 VwGO).

 – Kraft Bundesrechts ist bei Rechtsschutzanträgen zum Ver-
waltungsgericht seit 01.07.2004 grundsätzlich ein Gebühren-
vorschuss zu entrichten. 

München, 13. August 2020  Referat für Stadtplanung  
und Bauordnung

  HA IV – Lokalbaukommission
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sollen angegeben werden. Gegebenenfalls soll die ange-
fochtene Verfügung in Urschrift oder in Abschrift beigefügt 
werden. Der Antragsschrift sollen Abschriften für die übri-
gen Beteiligten beigefügt werden. 
Ebenso ist ein entsprechender Antrag bei der Landeshaupt-
stadt München (Anschrift s.o.) möglich (§ 80 Abs. 4 VwGO).

 – Kraft Bundesrechts ist bei Rechtsschutzanträgen zum Ver-
waltungsgericht seit 01.07.2004 grundsätzlich ein Gebühren-
vorschuss zu entrichten. 

München, 14. August 2020 Referat für Stadtplanung und 
  Bauordnung
  HA IV – Lokalbaukommission

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gem. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Amalienstr. 93
Gemarkung/Flurnr./Stadtbezirk: Sektion 3, Fl. Nr. 4251/0, 
Stadtbezirk 3
Neubau eines Wohngebäudes (13 WE) mit Tiefgarage

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 25.06.2020, Az. 1.201-2020-5679-22, wurde 
die Baugenehmigung für das oben genannte Vorhaben unter 
Auflagen/Nebenstimmungen/Abweichungen erteilt.

Den Nachbarn Fl. Nr. 4245, Fl.-Nr. 4246, Fl.-Nr. 4247, Fl.-Nr. 
4248, Fl.-Nr. 4249, Fl.-Nr. 4250,  Fl. Nr. 4253 und Fl.-Nr. 4254, 
die dem Vorhaben nicht zugestimmt haben, ist gemäß Art. 66 
Abs. 1 BayBO eine Ausfertigung des Baugenehmigungsbe-
scheides zuzustellen. Nachdem sich die vorgenannten Grund-
stücke im Eigentum von mehr als 20 Miteigentümern befin-
den, wird die erforderliche Zustellung durch öffentliche 
Bekanntmachung ersetzt. Die Zustellung gilt mit dem Tag der 
Bekanntmachung im Amtsblatt der Landeshauptstadt Mün-
chen als bewirkt (Art. 66 Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungs-
verfahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV – Lokal-
baukommission, Blumenstraße 19, Zimmer 211, einsehen. 
Vereinbaren Sie dazu bitte einen Termin unter der E-Mail-
adresse plan.ha4-lbk-team22@muenchen.de bzw. Telefon-
nummer 2 33-2 5011.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage bei dem Bayerischen Verwaltungs-
gericht in München, Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 
80005 München, Hausanschrift: Bayerstr. 30, 80335 Mün-
chen, schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten 
der Geschäftsstelle dieses Gerichts erhoben werden. Die  
Klage muss den Kläger, die Beklagte (Landeshauptstadt Mün-
chen) und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen 
und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begrün-
dung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angege-
ben, der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder in Ab-
schrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen 
sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:

 – Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausfüh-
rung der Verwaltungsgerichtsordnung vom 22. Juni 2007 

(GVBl Nr. 13/2007 vom 29.06.2007) wurde das Wider-
spruchsverfahren im Bereich des Baurechts abgeschafft. 
Es besteht keine Möglichkeit, gegen diesen Bescheid  
Widerspruch einzulegen.

 – Die Klageerhebung durch einfache E-Mail ist unzulässig. 
Seit 01.05.2016 kann die Klage beim Bayerischen Verwal-
tungsgericht München elektronisch eingereicht werden.  
Die technischen und formalen Voraussetzungen zum elek-
tronischen Rechtsverkehr sind im Internet zu finden unter 
www.vgh.bayern.de.

 – Eine Anfechtungsklage eines Dritten (Nachbarn) gegen  
diese Baugenehmigung hat keine aufschiebende Wirkung 
(§ 212 a Abs. 1 BauGB). 
Es besteht jedoch die Möglichkeit beim Bayerischen Ver-
waltungsgericht München (Anschrift s.o.) die Anordnung 
der aufschiebenden Wirkung zu beantragen (§ 80 Abs. 5 
Satz 1 VwGO). Der Antrag muss den Antragsteller, die An-
tragsgegnerin (in Ihrem Fall die Landeshauptstadt Mün-
chen) und den Gegenstand des Antrages bezeichnen. Die 
zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel 
sollen angegeben werden. Gegebenenfalls soll die ange-
fochtene Verfügung in Urschrift oder in Abschrift beigefügt 
werden. Der Antragsschrift sollen Abschriften für die übri-
gen Beteiligten beigefügt werden. 
Ebenso ist ein entsprechender Antrag bei der Landes-
hauptstadt München (Anschrift s.o.) möglich (§ 80 Abs. 4 
VwGO).

 – Kraft Bundesrechts ist bei Rechtsschutzanträgen zum Ver-
waltungsgericht seit 01.07.2004 grundsätzlich ein Gebühren-
vorschuss zu entrichten. 

München, 19. August 2020  Referat für Stadtplanung  
und Bauordnung

  HA IV – Lokalbaukommission
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Straßenbenennung im 23. Stadtbezirk  
Allach-Untermenzing

Beschluss vom: 14.07.2020  

Am Allacher Bahndamm

EDV-Schreibweise:  AM ALLACHER BAHNDAMM
Straßenschlüsselnummer: 06781

Namenserläuterung:
Beschreibt die Nähe zum nördlich gelegenen Bahndamm.
Verlauf:
Von der Eversbuschstraße ca. 188 m in östliche Richtung und 
dort endend.

©Kommunalreferat-GeodatenService

Diese Verfügung, einschließlich der Begründung und Rechts-
behelfsbelehrung kann bei der Landeshauptstadt München, 
Kommunalreferat-GeodatenService, Denisstr. 2, Zimmer 236, 
während der üblichen Dienstzeiten bis einschließlich 
25.09.2020 eingesehen werden.

München, 20. August 2020 Kommunalreferat
  GeodatenService

Bekanntmachung
Bauleitplanverfahren – Beteiligung der Öffentlichkeit – 
hier:  Unterrichtungs- und Äußerungsmöglichkeit  

für die Öffentlichkeit
          gemäß § 13a Abs. 3 Satz 1 Nr. 2  

des Baugesetzbuches (BauGB)
         – Beschleunigtes Verfahren –
 
Stadtbezirk 1 Altstadt - Lehel

Für das Planungsgebiet

Bebauungsplan mit Grünordnung Nr. 2102
Georg-Kronawitter-Platz und Sattlerstraße (beiderseits)
zwischen Fürstenfelder Straße und Färbergraben, Rosental 
bis zum Oberanger

wird die frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit vom  
9. September 2020 mit 9. Oktober 2020 durchgeführt.

Der Ausschuss für Stadtplanung und Bauordnung hat am 
18.07.2019 beschlossen, für das vorgenannte Gebiet das  
Verfahren für den Bebauungsplan mit Grünordnung Nr. 2102 
weiter fortzuführen.

Der inmitten der Altstadt liegende Georg-Kronawitter-Platz 
und sein Umfeld sollen neu geordnet und gestaltet werden. 
Das City-Parkhaus am Färbergraben und das ehemalige Post-
gebäude sollen abgerissen und drei Neubauten errichtet  
werden, die umliegenden Straßenräume zur Fußgängerzone 
umgestuft werden. Der Bereich soll unter besonderer Berück-
sichtigung der stadträumlichen, funktionalen und historischen 
Gesamtzusammenhänge umstrukturiert werden und der Frei-
raum für die Öffentlichkeit über eine gestalterische und funktio-
nale Aufwertung neuinterpretiert werden. Eine gemeinsame 
Tiefgarage für alle Neubauten mit gemeinsamer Zu- und Aus-
fahrt soll als Voraussetzung zur Ausweisung der Fußgänger-
zone errichtet werden. 

Der Bebauungsplan wird im beschleunigten Verfahren 
gemäß § 13a BauGB aufgestellt. Es wird keine Umwelt-
prüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB durchgeführt. 

Die Unterlagen, aus denen sich die Öffentlichkeit zu den allge-
meinen Zielen und Zwecken sowie den wesentlichen Auswir-
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kungen der Planung unterrichten kann, werden vom 9. Sep-
tember 2020 mit 9. Oktober 2020 an folgenden städtischen 
Dienststellen zur Einsicht bereitgehalten:

1.  beim Referat für Stadtplanung und Bauordnung,  
Blumenstraße 28b (Hochhaus), Erdgeschoss, Raum 071 
(Auslegungsraum – barrierefreier Eingang an der Ostseite 
des Gebäudes, auf Blumenstraße 28a –), von Montag mit 
Freitag von 6 Uhr bis 18 Uhr,

2.  bei der Bezirksinspektion Mitte, Tal 31 (Montag, Mittwoch, 
Freitag von 7.30 bis 12 Uhr, Dienstag von 8.30 bis 12 Uhr 
und 14 bis 16 Uhr, Donnerstag von 8.30 bis 15 Uhr, eine 
Einsichtnahme ist nur nach vorheriger telefonischer Termin-
vereinbarung unter 233-3 24 00 möglich),

3.  bei der Stadtbibliothek Am Gasteig, Rosenheimer Straße 5 
(Dienstag bis Freitag von 10 bis 19 Uhr und Samstag von  
10 bis 15 Uhr)

Die Unterlagen zum Bebauungsplanverfahren sind auch im  
Internet unter der Adresse www.muenchen.de/auslegung zu 
finden.

Auskünfte und Einzelerörterungen zum Bebauungsplan erhal-
ten Sie unter der Telefonnummer 0 89/233-2 60 86 während 
der Dienstzeit Montag mit Donnerstag von 9.30 bis 12.30 Uhr 
und Freitag von 9.30 Uhr bis 12 Uhr. Einzelerörterungen vor 
Ort im Referat für Stadtplanung und Bauordnung sind nach 
vorheriger telefonischer oder elektronischer Terminvereinba-
rung unter 0 89/2 33-2 60 86 bzw. per E-Mail unter plan.gkp@
muenchen.de möglich.

Eine öffentliche Erörterung über die allgemeinen Ziele und 
Zwecke der Planung findet aufgrund der derzeit geltenden 
Veranstaltungsbeschränkungen als digitale Veranstaltung 
während der Unterrichtungsfrist am Mittwoch, 30.09.2020 
statt. Informationen zum Ablauf der digitalen Erörterungsver-
anstaltung sowie eine Anleitung zur Teilnahme finden Sie unter 
www.publicdialogue-georg-kronawitter-platz.de, weiterfüh-
rende Informationen zur Planung unter www.muenchen.de/ 
auslegung. 

Äußerungen können während dieser Frist bei den oben ge-
nannten städtischen Dienststellen vorgebracht werden. Diese 
werden überprüft und fließen dann in das weitere Bauleitplan-
verfahren ein. Eine Entscheidung zu den Äußerungen wird 
durch den Stadtrat getroffen.

Aktueller Hinweis:
Anlässlich der COVID-19-Pandemie bitten wir Sie, sowohl bei 
einer Einsichtnahme in die Unterlagen vor Ort als auch im 
Auslegungsraum das allgemeine Abstandsgebot einzuhalten 
und eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen.

München, 20. August 2020 Referat für Stadtplanung
  und Bauordnung

Nichtamtlicher Teil

Kontakte der Referate und des Direktoriums

Baureferat
Leitung: Rosemarie Hingerl
Friedenstraße 40, 81671 München
baureferat@muenchen.de

Kommunalreferat
Leitung: Kristina Frank
Roßmarkt 3, 80331 München
kommunalreferat@muenchen.de

Kreisverwaltungsreferat
Leitung: Dr. Thomas Böhle
Ruppertstraße 19, 80466 München
kreisverwaltungsreferat@muenchen.de

Kulturreferat
Leitung: Anton Biebl
Burgstraße 4, 80331 München
kulturreferat@muenchen.de

Personal- und Organisationsreferat
Leitung: Dr. Alexander Dietrich
Rathaus, Marienplatz 8, 80331 München
personal@muenchen.de

Referat für Arbeit und Wirtschaft
Leitung: Clemens Baumgärtner
Herzog-Wilhelm-Straße 15, 80331 München
wirtschaft@muenchen.de 

Referat für Gesundheit und Umwelt
Leitung: Stephanie Jacobs
Bayerstraße 28a, 80335 München
rgu@muenchen.de

Referat für Stadtplanung und Bauordnung
Leitung: Prof. Elisabeth Merk
Blumenstraße 28b, 80331 München
s.plan@muenchen.de

Referat für Bildung und Sport
Leitung: Beatrix Zurek
Bayerstraße 28, 80335 München
bildung-und-sport@muenchen.de

IT-Referat
Leitung: Thomas Bönig
Agnes-Pockels-Bogen 21, 80992 München
rit@muenchen.de

Sozialreferat
Leitung: Dorothee Schiwy
Orleansplatz 11, 81667 München
sozialreferat@muenchen.de

Stadtkämmerei
Leitung: Christoph Frey
Rathaus, Marienplatz 8, 80331 München
bdr.ska@muenchen.de

Direktorium
Leitung: Stefan Eckhardt (kommissarisch)
Rathaus, Marienplatz 8, 80331 München
direktorium@muenchen.de
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Kontakte der Stadtpolitik

Stadtspitze

Oberbürgermeister Dieter Reiter
Rathaus, Marienplatz 8, 80331 München
buero.ob@muenchen.de 

Bürgermeisterin Katrin Habenschaden
Rathaus, Marienplatz 8, 80331 München
buero.bm2@muenchen.de

Bürgermeisterin Verena Dietl
Rathaus, Marienplatz 8, 80331 München
buero.bm3@muenchen.de

Stadtrat

Fraktion Die Grünen – Rosa Liste
Rathaus, Zimmer 145
Marienplatz 8, 80331 München
Tel. 233-9 26 20, Fax 233-9 26 84
gruene-rosaliste-fraktion@muenchen.de

CSU-Fraktion
Rathaus, Zimmer 249
Marienplatz 8, 80331 München
Tel. 233-9 26 50, Fax 233-9 27 47
csu-fraktion@muenchen.de 

SPD/Volt – Fraktion
Rathaus, Zimmer 150
Marienplatz 8, 80331 München
Tel. 233-9 26 27, Fax 233-2 45 77
spd-rathaus@muenchen.de 

Fraktion ÖDP/FW
Rathaus, Zimmer 116
Marienplatz 8, 80331 München
Tel. 233-2 69 22
oedp-fw-fraktion@muenchen.de 

FDP BAYERNPARTEI Stadtratsfraktion
Rathaus, Zimmer 218
Marienplatz 8, 80331 München
Tel. 233-9 26 45, Fax 233-2 04 36
fdpbayernpartei@muenchen.de

DIE LINKE./Die PARTEI Stadtratsfraktion
Rathaus, Zimmer 176
Marienplatz 8, 80331 München
Tel. 233-2 52 35, Fax 233-2 81 08
dielinke-diepartei@muenchen.de

AfD
Rathaus
Marienplatz 8, 80331 München
Tel. 01525-6876724
iris.wassill@muenchen.de

Bezirksausschuss-Geschäftsstellen

Stadtbezirke 1 Altstadt – Lehel, 2 Ludwigsvorstadt – Isarvor-
stadt, 3 Maxvorstadt, 4 Schwabing-West, 12 Schwabing – 
Freimann
BA-Geschäftsstelle Mitte
Tal 13, 80331 München
Tel. 22 80 26 -66, -73, -75, 29 16 51 -54, -73, Fax 22 80 26 74
bag-mitte.dir@muenchen.de

Stadtbezirke 6 Sendling, 7 Sendling – Westpark,
8 Schwanthalerhöhe, 19 Thalkirchen – Obersendling –  
Forstenried – Fürstenried – Solln 
BA-Geschäftsstelle Süd
Meindlstraße 14, 81373 München
Tel: 233-3 38 80, -1, -2, -3, Fax 233-3 38 85
bag-sued.dir@muenchen.de

Stadtbezirke 20 Hadern, 21 Pasing – Obermenzing, 22 Aubing 
– Lochhausen – Langwied, 23 Allach – Untermenzing, 25 Laim
BA-Geschäftsstelle West
Bürgerzentrum Rathaus Pasing Landsberger Straße 486, 
81241 München
Tel. 233-3 72 -24, -30, 233- 3 73 5 -2, -3, -4, 233- 3 74 15, 
Fax 233-3 73 56
bag-west.dir@muenchen.de

Stadtbezirke 9 Neuhausen – Nymphenburg, 10 Moosach,  
11 Milbertshofen – Am Hart, 24 Feldmoching – Hasenbergl
BA-Geschäftsstelle Nord
Ehrenbreitsteinerstraße 28a, 80993 München
Tel. 15 98 68 93- 1, -2, -3, -5, Fax 159 86 89 21
bag-nord.dir@muenchen.de

Stadtbezirke 5 Au – Haidhausen, 13 Bogenhausen, 14 Berg 
am Laim, 15 Trudering – Riem, 16 Ramersdorf – Perlach,  
17 Obergiesing – Fasangarten, 18 Untergiesing – Harlaching
BA-Geschäftsstelle Ost
Friedenstraße 40, 81660 München
Tel. 233-61 48 -0, -1, -2, -3, -4, -6, 233-6 14 90, 
Fax 233-6 14 85
bag-ost.dir@muenchen.de 

Zentrale Informationsquellen der Stadt München 

Internetangebot
muenchen.de/rathaus – unter dieser Adresse finden interes-
sierte Bürgerinnen und Bürger alle Leistungen, Angebote, 
Ämter und Behörden der Stadtverwaltung im Internet.
Unter dem Begriff „Dienstleistungsfinder“ gibt es auch einen 
Online-Service für die am meisten nachgefragten Leistungen 
der städtischen Behörden. Hier erhält man Informationen zu 
Adressen, Erreichbarkeit, Antragsformularen, Hinweise zu be-
nötigten Unterlagen und Gebühren. Die direkte Adresse lautet 
muenchen.de/dienstleistungsfinder

Online-Services der Stadtverwaltung
Über 100 Dienstleistungen, die Sie bereits online erledigen 
können, finden Sie auch unter muenchen.de/onlineservices

Die Behördennummer 115
Mit einer leicht zu merkenden Rufnummer erhalten Bürgerin-
nen und Bürger einen direkten Draht zur Verwaltung. Wird 
eine Frage wie z.B. zum Wohnsitz anmelden, Ausweis bean-
tragen oder Fahrzeug ummelden, gestellt, beantworten die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Service Centers der 
Landeshauptstadt München gerne Ihre Anliegen. Die 115 ist 
von Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr erreichbar.
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Stadt-Information im Rathaus
In der Stadt-Information im Rathaus erhalten Sie Prospekte, 
Informationsmaterial und Formulare zu unterschiedlichen  
Themen. Die Mitarbeiter stehen mit Rat und Hilfeleistung zur 
Verfügung. Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 10 bis 18 Uhr

München Handbuch
Antworten zu allen wichtigen Fragen an die Stadtverwaltung 
liefert das München-Handbuch. Von der Abfallberatung bis 
zum Zweckentfremdungsverbot bietet es ein breites Angebot 
städtischer Dienstleistungen übersichtlich aufbereitet mit  
Adressen, Öffnungszeiten und Beratungsmöglichkeiten. Die 
266 Seiten starke Broschüre gibt es kostenlos in der Stadt- 
Information im Rathaus.

Rathaus Umschau
Die Rathaus Umschau ist der offizielle Pressedienst der Lan-
deshauptstadt München. Sie erscheint jeden Werktag ab  
12 Uhr unter ru.muenchen.de und kann als Mail-Newsletter 
sowie als Push-Nachricht abonniert werden unter der Adresse 
muenchen.de/ru-abo

Weitere Newsletter der Stadt München sowie von 
muenchen.de sind zu finden unter muenchen.de/newsletter

Ratsinformationssystem
Was macht der Münchner Stadtrat? Darüber informiert Sie 
RIS, das RatsInformationsSystem der Stadt München. RIS 
stellt unter ris-muenchen.de Ihnen die Anträge, Anfragen so-
wie die öffentlichen Vorlagen und Beschlüsse zur Verfügung, 
mit denen sich der Münchner Stadtrat befasst.

Vollversammlungen des Stadtrats live im Internet
Unter der Adresse muenchen.de/stadtrat-live können Interes-
sierte die Vollversammlungen des Stadtrats live im Internet 
mitverfolgen. Auf der Seite finden sich auch die Links zur  
jeweiligen Tagesordnung sowie zu den Sitzungsprotokollen.

Stellenausschreibungen der Stadt München
Informationen zur Stadt München als Arbeitgeberin sowie zu 
Stellenausschreibungen der Landeshauptstadt finden Sie  
unter muenchen.de/karriere

„Die Stadt informiert“
Wissenswertes zu aktuellen Themen der Stadt finden Sie  
unter stadtinfo.muenchen.de

Das „Münchner Stadtrecht"
Eine Sammlung der vom Stadtrat der Landeshauptstadt  
München erlassenen Satzungen und Verordnungen ist zu  
finden unter muenchen.de/stadtrecht

Elektronische Vergabeplattform der Stadt München
Seit 18.10.2018 werden EU-Ausschreibungen der Landes-
hauptstadt München nur noch elektronisch über die eVergabe-
Plattform unter vergabe.muenchen.de veröffentlicht inklusive 
der gesamten Kommunikation mit Ihnen. Weitere Informatio-
nen unter muenchen.de/ausschreibungen

Kartendienst der Münchner Stadtverwaltung
München Maps ist die zentrale Plattform für Themenkarten 
der Stadt München. Hier finden Sie den Amtlichen Stadtplan, 
die Bebauungspläne oder den Radlstadtplan. Neben den in-
teraktiven Karten finden Sie zu den jeweiligen Themen auch 
Internetseiten mit weiterführenden Informationen. München 
Maps ist erreichbar unter maps.muenchen.de

Social Media Register
Eine Auflistung des Angebots der Stadt München und ihrer 
Einrichtungen im Bereich Social Media finden Sie unter 
muenchen.de/social-media-register 
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